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Antwort von Herrn Füle

im Namen der Kommission

(20.9.2011)

Die Kommission hat ähnliche Beschwerden in der Vergangenheit bekommen und den Sachverhalt geprüft. Die Schlussfolgerung der Kommission war, dass die betreffende Gebühr und die Sachlage in Kroatien bezüglich Charterunternehmen keine Verletzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens (SAA), welches den vertraglichen Rahmen für die Beziehungen der Europäischen Union und Kroatien bildet, darstellt.

Artikel 34 des SAA, welcher steuerliche Diskriminierung zwischen den Vertragsparteien verbietet, kommt im gegebenen Fall nicht zur Anwendung, da die Gebühr nur beim Aufenthalt in kroatischen Gewässern und nicht beim Import in kroatisches Steuerterritorium fällig wird. Weiters gibt es keine harmonisierte EU Gesetzgebung zu Gebühren bezüglich des vorübergehenden Aufenthaltes oder der Benutzung von nationalen Gewässern durch Boote.
Was die Zulassung von Charterunternehmen und die Frage, ob nur Boote unter kroatischer Flagge verchartert werden dürfen, betrifft, verfügt die Kommission nicht über detaillierte Informationen. Die Kommission wird die kroatischen Behörden um Informationen ersuchen und prüfen ob die Sachlage mit dem SAA und dem acquis vereinbar ist.

